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Kooperationsvereinbarung

zwischen den im Arbeitskreis

,KiDS & KO in Bielefeld*

(Kinder, Drogen, Schwangerschaft und Kooperation)

vertretenen
und in der Betreuung drogenabhangiger/substituierter
Mutter/Vater/Eltern und deren Kindern
tatigen Institutionen

innerhalb der Stadt Bielefeld
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Kooperationsvereinbarung

zwischen:

e Drogenberatung e.V. Bielefeld, Falkstr.9, 33602 Bielefeld
mit Fachstelle fir Suchtvorbeugung, Ehlentruper Weg 47, 33604 Bielefeld

e Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH ,
e Frauenklinik und Perinatalzentrum, Burgsteig 13, 33617 Bielefeld
e Kilinik fur Kinder- und Jugendmedizin, Grenzweg 10, 33617 Bielefeld
e Kilinik fur Psychiatrie und Psychotherapie in Bethel, Remterweg 69/71,
33617 Bielefeld

e Lebensraume e.V., Verein fur Betreutes Wohnen und sozialpsychiatrische
Hilfen in Bielefeld, FriedenstraRe 4 — 8, 33602 Bielefeld

e Stadt Bielefeld, Amt fur Jugend und Familie — Jugendamt, Niederwall 23,
33602 Bielefeld
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Praambel:

Die an der Kooperation beteiligten Institutionen verfolgen das gemeinsame Ziel, drogenab-
hangigen/substituierten Eltern® und ihren Kindern ein dauerhaftes gemeinsames Leben zu
ermaoglichen.

Es wird angestrebt, eine konstruktive Zusammenarbeit dieser Klientel mit den Kooperations-
partnern und der Kooperationspartner untereinander zu erreichen.

Zur Erreichung der genannten Ziele treffen die Kooperationspartner die im Folgenden darge-

stellte Vereinbarung.

Formale Rahmenbedingungen

1. Selbstverpflichtung der Kooperationspartner

Die Kooperationspartner verpflichten sich zu einer Zusammenarbeit nach besten Kraften auf
der Grundlage des inhaltlichen Konzeptes.

Jeder Kooperationspartner nimmt die ihm obliegenden Aufgaben im Rahmen seiner tagli-
chen Arbeit mit der o0.g. Zielgruppe eigenstandig wahr.

Es ist Aufgabe der Kooperationspartner, Mdglichkeiten der elterlichen Mitbestimmung und
ihrer aktiven Beteiligung an der Gestaltung des Beratungs- und Hilfeprozesses und bei der

Auswahl und Umsetzung von HilfemalRnahmen zu sichern.

2. Kosten
Die im Rahmen der Zusammenarbeit anfallenden Kosten tragen die Kooperationspartner

selbst.

3. Gegenstand, Verfahren, Umsetzung, Kooperationsgremium
Zur laufenden Koordination der Zusammenarbeit ist der Arbeitskreis KiDS & KO eingerichtet.
Aufgabe des Arbeitskreises ist
e die Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit,
o die frihzeitige Klarung auftretender Fragen
o die Bearbeitung auftretender Probleme,
e die Weiterentwicklung der Kooperation sowie
o die kollegiale Beratung anonymisierter Einzelfélle.
Die Kooperationspartner verpflichten sich dazu, die Zusammenarbeit durch die Institutionen

selbst als dauerhaft und von gleichmafiger Qualitat zu gestalten. Alle Kooperationspartner

! Wenn in der Folge von Eltern die Rede ist, sind Mutter/Vater/Eltern und ggfs. auch andere Perso-
nensorgeberechtigte gemeint.
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bemihen sich nach Kréaften und werden dies personenunabhéngig (z.B. bei einem Wechsel
eines Vertreters bzw. einer Vertreterin) gewahrleisten.
Die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen ist von Empathie, gegenseitigem Respekt

und dem Bemiuhen, die genannten Ziele gemeinsam zu erreichen, gepragt.

4. Treffen des Arbeitskreises KiDS&KO

Der Arbeitskreis trifft sich regelméafiig, mindestens 4 x im Jahr. Die Teilnahme der Kooperati-
onspartner ist verpflichtend.

Uber die Treffen wird ein Protokoll erstellt.

Der AK ist offen fur die Aufnahme weiterer Institutionen, die die vereinbarten Ziele und Inhal-
te der Kooperation vollstéandig unterstiitzen. Die Aufnahme ist vom Arbeitskreis zu befiirwor-

ten.

5. Beginn und Ende der Vereinbarung

Die Kooperation beginnt mit der Verabschiedung der Kooperationsvereinbarung und Unter-
schrift der Vereinbarung durch alle beteiligten Institutionen. Mit Leistung der Unterschrift wird
die Vereinbarung fur alle Vertragspartner bindend.

Die Kooperation ist auf eine unbestimmte Dauer ausgelegt.

Jede der beteiligten Institutionen kann zu jedem Zeitpunkt ihren Austritt aus der Kooperation

erklaren.
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Bielefeld, den
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Piet Schuin
Geschaftsfuhrer

Bielefeld, den

Evangelisches Krankenhaus
Bielefeld gGmbH

Dr. H. Meyer zu Losebeck
Geschéftsfiuhrer

Prof. Dr._Martin Driessen
Chefarzt Klinik fiir Psychiatrie
und Psychotherapie

PD Dr. Andreas Luttkus
Chefarzt Frauenklinik

Prof. Dr._Johannes Otte
Chefarzt Klinik fur Kinder- und
Jugendmedizin

Dr. Rainer B6hm
Leiter Sozialpadiatrisches Zent-
rum

Bielefeld, den

Verein Lebensrdume e.V.

Jutta Smaglinski
Geschaéftsfuhrerin

Bielefeld, den

Stadt Bielefeld
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Inhaltliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit und Kooperation

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

In der Bundesrepublik leben ca. 400.000 Abhangige illegaler Drogen, ein Drittel der Abhan-
gigen sind Frauen. Circa 45 % aller drogenabhangigen Frauen sind Mutter (Klein 2001, EBIS
1999). Dementsprechend werden pro Elternpaar statistisch gesehen 1,5 Kinder geboren
(Scheib, Steier 1998).

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass bundesweit mit etwa 40.000 — 50.000 Kindern drogen-
abhangiger Eltern? zu rechnen ist (Klein 2001).

Im Stadtgebiet Bielefeld leben aktuell ca. 1800 drogengebrauchende/abhangige Manner und
Frauen. Nach Einschéatzung professioneller Stellen sind 25 — 30 % dieser Gruppe Frauen.

In den letzten 10 Jahren wurden im Durchschnitt jahrlich 13 Neugeborene drogenabhangi-
ger Mutter stationar in der Klinik fur Kinder- und Jugendmedizin des EvVKB behandelt.

Nach vorsichtigen Schatzungen® leben in Bielefeld ca. 300 Kinder mit mindestens einem
drogenabhangigen Elternteil. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Dunkelziffer weitaus
hoher ist, da viele der Betroffenen die Zusammenarbeit mit betreuenden Institutionen meiden

und somit nicht erreicht werden.

Viele Frauen, die Drogen konsumieren, entscheiden sich mit ihrer Schwangerschaft bewusst
fur ihr Kind und sind voller Hoffnung auf ein ,normales” Leben. Trotzdem sind die Eltern mit
der Erziehung ihrer Kinder aufgrund ihrer eigenen Biographie und ihrer mit dem Drogenkon-
sum verbundenen Lebensflihrung oftmals Uberfordert. Oft reagieren die Eltern auf die
schwierigen Erziehungsaufgaben nicht angemessen. Ihre Situation ist gepragt von finanziel-
len Sorgen, Unsicherheit, Schuldgefiihlen und der Angst, die Kinder zu verlieren. Fir Allein-

erziehende kommen die hinlanglich bekannten Probleme verscharfend hinzu.

1.2 Familiensituation und kindliche Entwicklung

Fur Kinder drogenabhangiger Eltern bestehen in den verschiedenen Entwicklungsphasen
ihres Lebens zahlreiche Risiken. In der Schwangerschaft wirkt sich die Drogenabhangigkeit
auf das ungeborene Kind aus.

Alle konsumierten Substanzen werden vom ungeborenen Kind aufgenommen und es ent-

steht bereits vorgeburtlich eine Abhangigkeit mit entsprechenden Auswirkungen von

2 Begriffserklarung Eltern: Gemeint sind leibliche Eltern sowie Lebensgemeinschaften mit mindestens einem leiblichen Elternteil

3 Anhaltspunkte aus Erhebung unter Substituierten Personen in Bielefeld 2004 Qualitatszirkel ,Methadonsubstitution der
Kassenarztlichen Vereinigung Bielefeld
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Rauschzustanden und Entzugserscheinungen. Auch kann die Vernetzung neuronaler Zellen
gehemmt werden. Dennoch sind die toxischen und teratogenen Schaden der Kinder nach
heutigem Wissensstand auffallend gering ausgepragt. Davon auszunehmen sind jedoch Ko-
kain und Alkohol (Malanga, Kosofsky 1999). Neben den unmittelbaren Auswirkungen der
Drogenabhéngigkeit bergen mangelhafte Schwangerschaftsvorsorge, ungunstige Lebensbe-
dingungen, Infektionen (Hepatitis, HIV, etc.) sowie eine unausgewogene Ernahrung zuséatzli-
che Risiken.

Nach der Geburt entwickeln, bis zu 94 % der Kinder ein Drogenentzugssyndrom (Neonatales
Abstinenzsyndrom), das in der Regel einer mehrwdchigen stationaren Behandlung bedarf
(Finnegan, Kandall 1992).

Jenseits des Neugeborenenalters bestehen fir Kinder, die in suchtbelasteten Lebensum-
stédnden aufwachsen, neben der Gefahr eines Plétzlichen Kindstodes, zahlreiche Risiken fur
ihre weitere Entwicklung. Verzdgerungen der psychomotorischen, emotionalen und korperli-
chen Entwicklung sowie Stérungen der Sprachentwicklung, der Wahrnehmung und des In-
teraktionsverhaltens treten gehauft auf. Etwa 25 % aller Kinder zeigen eine Entwicklungsauf-
falligkeit (Arnold, Steier 1997).

Hinzu kommen haufig Belastungsfaktoren innerhalb der Familie wie familiare Instabilitat,
mangelnde Alltagsstruktur, hohes Stresserleben, psychische und emotionale Instabilitat der
Eltern, Parentisierung und wirtschaftliche Not. Ferner besteht durch die familiare Belastung
ein erhohtes Risiko fur Unfalle, Vernachlassigung und Gewalterfahrungen (Sowder, Burt
1980, Baumann 1986,).

Die 0.g. Lebensumstande kdnnen zu einer Gefahrdung des Kindeswohls flihren, so dass ein
weiterer Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie nicht méglich ist.

Langsschnittstudien zeigen, dass im Schulalter erhéhte Aggressivitat und Impulsivitat, Sto-
rungen im Sozialverhalten, Schulschwierigkeiten, Konzentrationsstdérungen, Delinquenz, Sui-
zidalitat sowie fruhzeitiger Alkohol- und Drogenkonsum auftreten. 40 — 51 % aller Kinder aus

suchtbelasteten Familien entwickeln eine eigene Abhangigkeitserkrankung (Klein 2001).

Diese Risiken sind nach allgemeiner Datenlage durch den vorgeburtlichen mutterlichen Dro-
genkonsum, aber vor allem durch die haufig desolaten familidren und sozio6konomischen

Lebensumsténde, in denen die Kinder aufwachsen, bedingt (Suchman, Luthar 2000).

Andererseits sind die werdenden Eltern wéhrend der Schwangerschaft haufig motiviert, ihre
Situation zu hinterfragen und Veranderungen zu zulassen. Eine fachkompetente Unterstit-
zung bis zur Geburt schafft Ressourcen bei den Eltern und bietet in dieser Situation die M6g-
lichkeit einer umfassenden, friihzeitig vorgeburtlich einsetzenden, interdisziplindren und lang-

fristig ausgerichteten Betreuung der Frauen und Familien.
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Substitutionsbehandlung, psychosoziale Beratung und aufsuchende Hilfen kénnen die Le-

benssituation und Gesamtprognose der Kinder und ihrer Familien entscheidend verbessern.

1.3 Arbeitskreis KiDS & KO

Aufgrund der Komplexitat der Problemlagen der o0.g. Zielgruppe kommen an unterschiedli-
chen Stellen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Vielzahl von Fachkraften mit den
Kindern und/oder ihren Familien in Kontakt. Diese Zusammenarbeit gilt es zu vernetzen und

zu strukturieren, um den Betroffenen die bestmdgliche Hilfestellung anzubieten.

Aus diesen Grunden haben sich in Bielefeld im Jahr 2002 die jetzigen Vereinbarungspartner
zusammengefunden und den Arbeitskreis KiDS & KO gegrindet.

Ziel des Arbeitskreises ist die Schaffung eines interdisziplindren Netzwerks fiur die betroffe-
nen Kinder, Mitter, Vater und Familien, um durch die vertrauensvolle und kooperative Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten ein dauerhaftes gemeinsames Zusammenleben von Kindern
und ihren Eltern zu ermdglichen. Die Sicherung des Wohls der betroffenen Kinder, die Schaf-
fung moglichst optimaler Entwicklungsbedingungen und die Unterstiitzung der Mitter und

Vater stehen dabei im Vordergrund.

2. Definition der Zielgruppe

Das Konzept bezieht sich ausschliel3lich auf:
e drogenkonsumierende/substituierte/ehemals drogenabhdngige schwangere Frauen,
e drogenkonsumierende/substituierte werdende Véter,
e ehemals drogenabhangige Mutter /Vater/ Eltern
e drogenkonsumierende/substituierte Mutter /Vater/ Eltern,
e Kinder, deren Mutter/Vater/Eltern Drogen konsumieren/substituiert werden.

e als auch auf ehemals drogenabhangige Eltern und ihre Kinder

3.  Ziele der Kooperation
Das Konzept verfolgt zwei wesentliche Fernziele:
e Die Verbesserung der Situation von betroffenen Kindern und ihren Eltern

e Die verbesserte Kooperation der Fachkrafte untereinander.

Diese Zielsetzung beinhaltet als Teilziele:

e Die Sicherung des Kindeswohls
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¢ Die Unterstitzung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz

e Die Ermdglichung eines dauerhaften Zusammenlebens von Kindern und ihren Eltern

e Die Information der Betroffenen tGber Mdglichkeiten von Hilfe und die an sie gestellten
Anforderungen

e Die Starkung der Motivation, Hilfe anzunehmen

e Transparenz fur die betroffenen Eltern

In der Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen:
¢ Die Herstellung eines verbindlichen Rahmens fiir Kooperation und Koordination
¢ Die Schaffung eines interdisziplinaren Netzwerkes
e Die Regelung der Verantwortlichkeiten im Einzelfall
e Die Vermeidung von doppelten, bzw. contraindizierten Hilfen
e Transparenz fur alle am Hilfeprozess Beteiligten

e Uberpriifung der Qualitat der Hilfen und Anpassung an aktuellen Gegebenheiten

Erreicht werden sollen diese Ziele u.a. durch Verfahrensabsprachen sowohl auf ibergeord-

neter Ebene als auch im Einzelfall.

4. Voraussetzung zur Zielerreichung

4.1 Basiskriterien

Die im Folgenden beschriebenen Basiskriterien werden von den Kooperationspartnern als
Voraussetzung fur das Aufwachsen eines Kindes anerkannt. Sie sind jedoch nicht als ,Zu-
gangsvoraussetzungen® fir die Inanspruchnahme des Hilfesystems zu verstehen, sondern
kdnnen besonders zu Beginn als kurz- und mittelfristige Ziele verstanden werden, die in ei-
nem absehbaren Zeitraum, dem Alter der Kinder entsprechend herzustellen und realisierbar
sein mussen. Sie beschreiben auch die erforderlichen Eckpunkte und den Ermessensspiel-
raum fur die am Hilfenetzwerk beteiligten Mitarbeiter/innen, um eine individuelle Entschei-
dung dariber treffen zu kénnen, welche Kriterien im Einzelnen zu erfillen sind. Die Gewahr-
leistung von Basiskriterien zur Sicherung des Kindeswohls ist Kern des Beratungsprozesses
mit den Eltern. Es ist sinnvoll, diese Kriterien so friih wie mdglich in den ersten Kontakten zu

thematisieren und auf ein ausreichendes Problembewusstsein hinzuwirken.

10
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4.1.1 Materielle Basiskriterien

e Vorhandensein eines Wohnraumes mit Mdglichkeiten der Beheizung sowie der Gewah-
rung von Wasser- und Stromversorgung

e Vorhandensein von hygienischen Wohnverhéltnissen (z.B. keine extreme Verschmut-
zungen wie Schimmel, Kot, Erbrochenes, Mill)

e Absicherung des Lebensunterhaltes

e Krankenversicherung des Kindes

e Vorhandensein einer altersentsprechenden Grundausstattung fiir das Kind

e Gewabhrleistung einer regelméaRigen, ausreichenden und altersgemaflen Ernahrung, Kor-

perhygiene und der Jahreszeit angemessenen Bekleidung

4.1.2 Psychosoziale Basiskriterien

e Freiheit von Gewalt und Vernachlassigung

e Vorhandensein einer festen kontinuierlichen Bezugsperson fur das Kind

e Gewabhrleistung der Aufsichtspflicht

e Strukturierter Alltag zur regelmafigen taglichen Versorgung des Kindes (z.B. verlassli-
cher und geregelter Tag- und Nachtrhythmus fiir das Kind)

e Absicherung der arztlichen Versorgung (z.B. Einhaltung von Vorsorgeuntersuchungen
und Impfterminen, Arztbesuche bei Erkrankungen und Befolgen arztlicher Anordnungen)

e Gewabhrleistung einer ausreichenden padagogischen Forderung, Erziehung und emotio-
nalen Zuwendung (z.B. Bereithaltung von Spielmaterial, Nutzung tagesstrukturierender

Angebote, wie Kindergarten, Tagesstatten, Hort, Absicherung des Schulalltages)

o

Kooperationsvereinbarung der beteiligten Institutionen und Zusammen-

arbeit mit der Zielgruppe

5.1 Grundziige der Kooperation
Die Kooperationspartner verpflichten sich, den Rahmen und den Umgang mit den Betroffe-
nen so zu gestalten, dass diese Vertrauen in die Beratungs- und Hilfsangebote entwickeln

kénnen und die angebotenen Hilfen in Anspruch nehmen.
Die Kooperationspartner verstandigen sich darauf, die Mitwirkungsbereitschaft der betroffe-

nen Eltern zu erwirken und die Betroffenen zu einer Zusammenarbeit mit den Kooperations-

partnern zu motivieren.

11
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Die Kooperationspartner informieren die Betroffenen ausfihrlich Gber die verschiedenen Hil-
femoglichkeiten fiir sie und ihr Kind und geben ihnen einen Uberblick (iber die unterschiedli-
chen Leistungen und Bedingungen, unter denen diese in Anspruch genommen werden kén-
nen.

Ebenso werden den Eltern in den ersten Kontakten die Basiskriterien und die sich daraus
ergebenden konkreten Erwartungen, bzw. Zielsetzungen erklart. Sie werden dariber infor-
miert, welche Anforderungen zur Sicherung der Grundversorgung ihres Kindes aus Sicht der
Kooperationspartner bestehen. Die Vorgehensweise, bzw. Konsequenzen bei Geféahrdung
des Kindes werden deutlich vermittelt (Absatz 6, Ablaufplan).

In einem kontinuierlichen Hilfeprozess wird in der Fallkonferenz im Rahmen einer Situations-
analyse mit den betroffenen Eltern der Hilfebedarf regelmafig aktualisiert.

Die Fallkonferenzen finden bedarfsorientiert statt.

5.2 Definition der Fallkonferenz
Die Fallkonferenz wird zum ersten Mal von der Fachkraft derjenigen Institution einberufen,
die einen Bedarf sieht. (Absatz 6, Ablaufplan).
Die Fallkonferenz setzt sich aus den betroffenen Eltern und den beteiligten Fachkraften zu-
sammen.
Inhalte der Fallkonferenz:

e Austausch Uber die bestehende Situation (Ressourcen, Erfullung der

Basiskriterien u. a.)

e Klarung der verschiedenen Positionen und Wiinsche

e Austausch uber die verschiedenen Hilfemoglichkeiten und deren Zielsetzung

¢ Gemeinsame Festlegung des weiteren Vorgehens

e Treffen verbindlicher Vereinbarungen mit den Eltern und Festlegung ihrer Aufgaben

e Klarung und Festlegung der weiteren Aufgaben der Kooperationspartner

e Klarung der Federfuihrung fur die nachste Fallkonferenz
Die wichtigsten Absprachen sind in einem Ergebnisprotokoll von der einladenden Fachkraft
festzuhalten (s. Anlage Protokoll Fallkonferenz). Dieses Protokoll stellt die Grundlage fur die
folgende Fallkonferenz dar und wird zeitnah allen Beteiligten zugesandt.
Sollten Anderungen entstehen, werden diese im Rahmen weiterer Fallkonferenzen bespro-
chen.

12
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5.3 Grenzen der Kooperation und Zusammenarbeit
Die Grenze der Zusammenarbeit mit den Betroffenen ist vorlaufig erreicht, wenn die Eltern

den Kontakt zu den Kooperationspartnern im Hilfesystem meiden.

Liegen keine Anhaltspunkte fiir eine Gefahrdung des Kindes vor, wird von der zuletzt
betreuenden Institution, bzw. deren Mitarbeiter/in eigenverantwortlich entschieden, den Kon-
takt gegebenenfalls ruhen zu lassen (siehe Ablaufplan 6.2 / 6.3, Folgesituation b, 1. Moglich-
keit).

Bei Anhaltspunkten fur eine Gefahrdung des Kindes ist die zuletzt betreuende Institution

verpflichtet, das Jugendamt unverzuglich zu informieren (siehe Ablaufplan 6.2 / 6.3, Folgesi-

tuation b, 2. Moglichkeit).

13
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6. Ablaufplan zur Betreuung betroffener Eltern und Kinder im Hilfesystem

der Kooperation

6.1

Drogenhilfe- Drogenberatung e.V., Drogensprechstunde des EvVKB

Ausgangssituation

Die Drogenhilfe hat Kontakt
zu Eltern mit Kind, bzw. zu

einer schwangeren Klientin
durch

- die Mutter/die Eltern selbst
- die Kinderklinik

- Frauenkliniken

- die Jugendhilfe

- niedergelassenen Arzte

- u.a.

Handlungsempfehlung

Im Rahmen der ersten Kon-
takte werden die Eltern Uber
den Kooperationsverbund (s.
5.1), dessen Zielsetzung und
Uber die Hilfsangebote der
Jugendhilfe informiert.

Die Basiskriterien werden
den Eltern erklart. Dartiber
hinaus wird dargelegt, dass
bei Anzeichen fir eine Ge-
fahrdung des Kindes das
Jugendamt mit Wissen, aber
unter Umstanden auch ohne
das Einverstandnis der El-
tern informiert wird.

Die Situation von Mutter und
Kind wird anhand der Basis-
kriterien analysiert, Hilfe-
maflnahmen werden festge-
legt. Ebenso wird die Institu-
tion benannt, die fur die wei-
tere Einberufung der Fallkon-
ferenz zusténdig ist.

Einberufung von Fallkonfe-
renzen® unter Hinzuziehung
der zur Klarung und Per-
spektiventwicklung erforder-
lichen Institutionen sowie der
Eltern.

Ziel

Aufbau einer konstanten
Betreuung. Information tUber
/Vermittlung in Drogenbhilfe-
angebote und Mdglichkeiten
der Zusammenarbeit.

Akzeptanz der Basiskriterien
seitens der Eltern.

Angstabbau durch Transpa-
renz der Haltung seitens der
Drogenhilfe.

Klarheit Uber die weitere
Perspektive fur Kind und
Eltern.

Festlegung der Aufgaben
und Absprachen fur die be-
teiligten Institutionen und fur
die Eltern.

Folgesituation a:

Die Eltern sind mit der Inan-
spruchnahme der in der Fall-
konferenz festgelegten Hil-
fen/Absprachen einverstan-
den und sind zur Zusam-
menarbeit bereit.

Die als federfihrend benann-
te Institution (hier die Dro-
genhilfe) tbernimmt die Fall-
verantwortung und beruft die
erforderlichen Kooperations-
partner nach Bedarf ein.

Tragféahiger, verbindlicher
Kontakt der Eltern zum Hilfe-
system und Stabilisierung
der Familiensituation

4 Fallkonferenzen: Liegt die Fallverantwortung bei der Fachkraft des Jugendamtes, sind die Fallkonferenzen identisch mit den

Hilfeplangesprachen gemafl SGB VIII.
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Kooperationsvereinbarung KiDS & KO in Bielefeld

Stand: 27.Februar 2008

Ausgangssituation

Folgesituation b:

Die Eltern sind nicht zur
Zusammenarbeit bereit.

1. Méglichkeit:

Nach Einschatzung der Mit-
arbeiter/innen der Drogenhil-
fe liegen keine Anhaltspunk-
te fur eine Gefahrdung des
Kindes vor.

2. Moglichkeit:

Nach Einschatzung der Mit-
arbeiter/innen der Drogenhil-
fe liegen Anhaltspunkte fur
eine Gefahrdung des Kindes
vor.

Handlungsempfehlung

Die betreuende Drogenhilfe-
einrichtung versucht, den
Kontakt zu den Eltern auf-
recht zu erhalten.

Die Verantwortung Uber die
weitere Vorgehensweise
liegt bei der Drogenhilfe-
einrichtung.

Die betreuende Drogenhilfe-
einrichtung sucht den Kon-
takt mit den Eltern.

Parallel wird das Jugendamt
informiert.

Die weitere Vorgehensweise
wird abgesprochen. Die Fall-
verantwortung fiir das Kind
geht auf das Jugendamt G-
ber.

Erneuter Versuch, die Eltern
zur Zusammenarbeit zu mo-
tivieren. Weitere Hilfen fur
die Eltern werden initiiert.

Kontakt zu den Eltern halten.
Weitere Motivation zur Zu-
sammenarbeit.

Sicherung des Kindeswohls.

Vermeidung des Kontakt-
abbruchs der Eltern.
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Kooperationsvereinbarung KiDS & KO in Bielefeld

6.2 Kliniken

Stand: 27.Februar 2008

Ausgangssituation

Aufnahme einer Schwange-
ren Drogenabhéangigen in die
Geburtsklinik. Die Drogen-
abhangigkeit wird erkannt.

Klientin hat in der Geburts-
klinik entbunden. Das Neu-
geborene wird in der Kinder-
klinik aufgrund eines neona-
talen Abstinenzsyndroms
behandelt. Die Eltern besu-
chen ihr Kind regelmafig.

Handlungsempfehlung

Im Rahmen der ersten Kon-
takte werden die Eltern tGiber
den Kooperationsverbund (s.
5.1), dessen Zielsetzung und
bestehende Hilfsangebote
informiert. Die Basiskriterien
werden den Eltern erklart.
Es erfolgt die Informations-
weiterleitung an die Kinder-
klinik und die Drogenhilfe.

Im Rahmen der ersten Kon-
takte werden die Eltern Uber
den Kooperationsverbund (s.
5.1), dessen Zielsetzung und
bestehenden Hilfsangebote
informiert. Die Basiskriterien
werden den Eltern erklart.

Die Sozialberatung der Kin-
derklinik beruft eine Fallkon-
ferenz mit den Eltern, dem
Jugendamt sowie allen aktu-
ell zu beteiligenden Instituti-
onen ein.

Die Situation von Eltern und
Kind wird anhand der Basis-
kriterien analysiert, Hilfe-
malinahmen werden festge-
legt.

Ebenso wird die Institution
benannt, die flr die weitere
Einberufung der Fall-
konferenz zustandig ist.

Ziel
Information Uber weiteres
medizinisches Vorgehen.

Einleitung einer suchtmedi-
zinischen und psychosozia-
len Betreuung.

Angstabbau durch Vermitt-
lung von Transparenz.

Motivation der Eltern zur
Zusammenarbeit mit den
beteiligten Institutionen zu
erreichen.

Erhebung der Sozial-
anamnese und des
Unterstitzungsbedarfs.

Motivation der Eltern zur
Zusammenarbeit mit den
beteiligten Institutionen zu
erreichen.

Erhebung der Sozial-
anamnese und des
Unterstitzungsbedarfs.

Klarheit Uber die weitere
Perspektive des Kindes.

Gegenseitige Transparenz
Uber den Entscheidungspro-
zess.

Information der Eltern Gber
die Erwartungen der beteilig-
ten Institutionen an die Zu-
sammenarbeit

Festlegung der Aufgaben
und Absprachen der beteilig-
ten Institutionen und der EI-
tern.

Festlegung der verantwort-
lichen Institutionen, die flr
den weiteren Kontakt zu El-
tern nach der Entlassung
des Kindes zustandig sind.
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Kooperationsvereinbarung KiDS & KO in Bielefeld

Stand: 27.Februar 2008

Ausgangssituation

Alteres Kind wird aufgrund
von Krankheiten in der Kin-
derklinik behandelt, die El-
tern oder der Partner der
Mutter ist/sind drogenabhéan-

g19.

Handlungsempfehlung

Bei Auffalligkeiten des kindli-
chen Zustandes oder der
aktuellen Sozialanamnese
wird eine Fallkonferenz (s.o0.)
von der Klinik einberufen, in
der die Situation analysiert
wird und das weitere Vorge-
hen besprochen wird.
HilfemalRhahmen werden
festgelegt.

Ebenso wird die Institution
benannt, die fiir die weitere
Einberufung der Fall-
konferenz zustandig ist.

Ziel

Festlegung der Aufgaben
und Absprachen der beteilig-
ten Institutionen und der El-
tern.

Festlegung der verantwort-
lichen Institutionen, die flr
den weiteren Kontakt zu El-
tern nach der Entlassung
aus der Kinderklinik zustan-
dig sind.

Folgesituation a:

Die Eltern sind mit der Inan-
spruchnahme der in der Fall-
konferenz festgelegten Hil-
fen/Absprachen einverstan-
den.

Das Kind wird nach Hause
entlassen.

Die Verantwortung fir die
weitere Betreuung liegt bei
der Institution, die zuvor in
der Fallkonferenz bestimmt
worden ist.

Die Verantwortung der Eltern
und die der beteiligten Insti-
tutionen werden klar und
deutlich benannt und von
allen anerkannt.

Folgesituation b:

Die Eltern erflllen die an sie
gestellten Anforderungen
nicht. Die Rahmen-
bedingungen fir das Kind
sind ungenligend, die Basis-
kriterien kdnnen nicht erflllt
werden.

Das Kind kann nicht nach
Hause entlassen werden.
Die Klinik beruft eine Fall-
konferenz ein. Das Jugend-
amt entscheidet Uber die
weitere Perspektive des Kin-
des, die Eltern werden
selbstverstandlich daran
beteiligt.

Parallel dazu werden weitere
Hilfen fur die Eltern erortert
und angeboten.

Die Fallverantwortung fur
das Kind geht an das Ju-
gendamt Uber

Absicherung des Kindes-
wohls, gegebenenfalls_durch
anderweitige Unterbringung.

Klarung der realistischen
Perspektive zur Ubernahme
der Verantwortung durch die
Eltern fir die Versorgung
des Kindes.

Unterstiitzung der Eltern.
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Kooperationsvereinbarung KiDS & KO in Bielefeld

6.3 Jugendamt

Stand: 27.Februar 2008

Ausgangssituation

Das Jugendamt hat Kontakt
zu werdenden Eltern bzw.
Eltern mit Kind, durch Infor-
mation

- der Klinik
- der Drogenhilfe
- der Mutter/der Eltern selbst

Handlungsempfehlung

Im Rahmen der ersten Kon-
takte werden die Eltern tber
den Kooperationsverbund (s.
5.1), dessen Zielsetzung und
Uber die Hilfeangebote der
Jugendhilfe informiert.

Die Basiskriterien werden
den Eltern erklart.

Darlber hinaus wird darge-
legt, dass das Jugendamt
bei Gefahrdung des Kindes
auch ohne das Einverstand-
nis der Eltern die Sicherung
des Kindeswohls Uiberneh-
men wird.

Im Rahmen des Erst- oder
weiteren Kontakts wird ein
Unterstitzungsbedarf fest-
gestellt.

Das Jugendamt beruft eine
Fallkonferenz mit allen aktu-
ell an der Betreuung der der
Eltern beteiligten Institutio-
nen und den Eltern ein.

Die Situation von Eltern und
Kind wird anhand der Basis-
kriterien analysiert, Hilfe-
maflinahmen werden festge-
legt. Ebenso wird die Institu-
tion benannt, die fur die wei-
tere Einberufung der Fallkon-
ferenz zustandig ist.

Ziel

Vertrauensbildung durch
Information und Klarheit tiber
die Erwartungen an die Ziel-
gruppe zur Zusammenarbeit.

Akzeptanz der Basiskriterien
seitens der Eltern.

Angstabbau durch Transpa-
renz der Erwartungen sei-
tens des Jugendamtes an
die Eltern bezlglich der Ver-
sorgung des Kindes.

Klarheit Uber die weitere
Perspektive des Kindes.

Gegenseitige Transparenz
Uber den Entscheidungspro-
zel3.

Information der Eltern Gber
die Erwartungen der beteilig-
ten Institutionen an die Zu-
sammenarbeit.

Festlegung der Aufgaben
und Absprachen der jeweili-
gen Institutionen und der
Eltern.
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Kooperationsvereinbarung KiDS & KO in Bielefeld

Stand: 27.Februar 2008

Ausgangssituation

Folgesituation a:

Die Eltern sind mit der Inan-
spruchnahme der in der Fall-
konferenz festgelegten Hil-
fen/Absprachen einverstan-
den und zur Zusammenar-
beit bereit.

Handlungsempfehlung

Die Verantwortung fiir die
weitere aktuelle Betreuung
liegt bei der Institution, die
zuvor in der Fallkonferenz
bestimmt worden ist. Regel-
mafig stattfindende Fallkon-
ferenzen werden von der
verantwortlichen Institution
einberufen.

Regelmafiger Kontakt einer
oder mehrerer Institutionen
zu den Eltern.

Folgesituation b:

Die Eltern sind nicht zur Zu-
sammenarbeit bereit.

1. Moglichkeit:

Eine akute Gefahrdung des
Kindes liegt nach Beurteilung
des Jugendamtes nicht vor.

2. Moglichkeit:

Eine Gefahrdung des Kindes
liegt nach Einschatzung des
Jugendamtes vor.

Die Fallverantwortung fur
das Kind liegt beim Jugend-
amt.

Das Jugendamt halt weiter-
hin Kontakt zur Familie, um
ggfs. angemessene Unter-
stitzungsleistungen zu initi-
ieren.

Es erfolgt ggfs. eine Unter-
bringung des Kindes. Not-
falls auch ohne Zustimmung
der Eltern.

Im Anschluss daran wird ein
Hilfeplanverfahren eingeleitet
mit dem Ziel, eine einver-
nehmliche Absprache mit
den Personensorgeberech-
tigten zu erreichen.

Im weiteren Hilfeverlauf wer-
den die notwendigen Koope-
rationspartner nach Bedarf
einbezogen.

Kontakt zu den Eltern behal-
ten. Unterstitzung der Fami-
lie.

Wohlergehen des Kindes.

Sicherung des Kindeswohls.

Eltern zur Inanspruchnahme
weiterer Hilfen motivieren.

Kontakt zu den Eltern halten,
weitere Unterstitzungsmal3-
nahmen initiieren.
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Kooperationsvereinbarung KiDS & KO in Bielefeld Stand: 27.Februar 2008

7. Datenschutz

Grundsétzlich sind die Daten bei den Betroffenen zu erheben.

Genutzt und weitergegeben werden diese Daten nur zu ihrem eigentlichen Zweck, zur
Erbringung der angegebenen Leistungen, HilfemalRnahmen und anderen Aufgaben.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Kooperationspartner ist nur mit Einwilligung
der Betroffenen mdoglich. Im Rahmen der Kooperation muss die Einwilligung der Betroffenen
durch schriftliche Entbindung von der Schweigepflicht (s. Anlage) vorliegen.

In Situationen von Kindeswohlgefahrdung stehen sich das Recht der Eltern auf informationel-
le Selbstbestimmung sowie die arztliche Schweigepflicht und das Recht des Kindes auf
Schutz vor Gefahren flr sein Wohl gegeniiber. Dementsprechend wird bei substantiellen
Hinweisen auf Gefahrdung (z.B. Misshandlung, Vernachlassigung) von 0.g. Bestimmungen
abgewichen. Im Einzelfall gilt abzuwé&gen, ob vom rechtlich zul&assigen Eingriff in das Recht
der informationellen Selbstbestimmung und Bruch der &rztlichen Schweigepflicht Gebrauch

gemacht werden muss.

Genutzt und weitergegeben werden dirfen dartiber hinaus nur die Daten, die zur Erfullung
der jeweiligen Aufgabe notwendig sind. Hierbei sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verpflichtet, im Sinne des Datenschutzes mit der Vielfalt von Informationen umzugehen, die

Uber die Betroffenen gesammelt werden.
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8. Selbstverstandnis der kooperierenden Institutionen:

8.1 Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

Das Evangelische Krankenhaus Bielefeld gGmbH ist ein Klinikum der Maximalversorgung in
diakonischer Tragerschaft durch die von Bodelschwingh’schen Anstalten Bethel und das
Johanneswerk in Bielefeld mit 28 Fachabteilungen und 1700 station&ren Betten. Als Lehr-
krankenhaus des Universitatsklinikums Miinster wird es an den drei Standorten Krankenan-
stalten Gilead, Krankenhaus Mara und Johannes-Krankenhaus betrieben.

An der vorliegenden Kooperationsvereinbarung sind drei Kliniken des Hauses beteiligt:

8.1.1 Drogensprechstunde, Klinik flir Psychiatrie und Psychotherapie

Die Angebote der Drogensprechstunde der Psychiatrischen Institutsambulanz richten sich an
Bielefelder Burgerinnen und Birger, die unter einer Abh&angigkeit von illegalen Drogen lei-
den, und die Art der Schwere oder der Dauer ihrer Erkrankung einer komplexen psychiatri-
schen Behandlung bendétigen.

Ein Schwerpunkt der Drogensprechstunde ist, die Beratung und Behandlung drogenabhén-
giger, konsumierender oder aber substituierter schwangerer Frauen, werdenden Vatern und

Eltern.

Der Umfang der Behandlung richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Die Angebote haben
eine niedrigschwellige, unterstitzende und aufsuchende Struktur:

e Substitution

e regelmaRige stitzende Gesprache

e Psychotherapie

e Steuerung und Begleitung der stationaren Behandlung

e Case-Management

e Teilnahme an Helferkonferenzen
Die Drogensprechstunde hat ein multiprofessionelles Team aus Arzten, Psychologen und

Fachkrankenpfleger/innen.

Das Ziel der Beratung und Behandlung ist es, den benannten Muttern, Vatern, Eltern und

deren Kindern ein dauerhaftes gemeinsames Leben zu erméglichen.
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8.1.2 Frauenklinik und Perinatalzentrum

Die Betreuung drogenabhangiger oder substituierter Schwangerer erfolgt interdisziplinar.
Dabei besteht eine enge Kooperation zwischen der Drogenambulanz der Klinik fir Psychiat-
rie und Psychotherapie, der Frauenklinik und der Klinik fur Kinder- und Jugendmedizin.
Wenn gleich fur die Betreuung der Risikoschwangerschaften von drogenabhangigen Frauen
keine Erméchtigung der Frauenklinik vorliegt, besteht jederzeit die Moglichkeit, tber die Ers-
te Hilfe, aber auch nach Absprache mit unserer Pranatalambulanz, zur Mitbetreuung dieser
Frauen.

Durch die Drogenerkrankung der Frauen besteht eine besondere Risikokonstellation flir das
Kind hinsichtlich der Diagnostik von Fehlbildungen, Placentainsuffizienzen, intrauterinem
Entzugssyndrom und vielen spezifischen fetalen Geféahrdungen. Die Mutter sind in besonde-
rem MafRRe gefahrdet durch Infektionserkrankungen, drohende Friihgeburt, vorzeitigen Bla-
sensprung, um nur einige Risiken zu nennen. Daher wird schon frih in der Schwangerschaft
eine enge Kooperation zwischen den niedergelassenen Frauenérzten und der Frauenklinik

sowie der Drogenambulanz angestrebt.

Medizinische Probleme den Schwangerschaftsverlauf betreffend kénnen jederzeit telefonisch
mit unseren Oberarztinnen/-arzten erértert werden. Die vorgeburtliche Vorstellung der Risi-
koschwangeren sollte zwischen der 30 — 34.Schwangerschaftswoche erfolgen. Die Patientin
lernt die Entbindungsklinik kennen, zusatzliche Risikofaktoren werden erkannt oder ausge-
schlossen. Falls erforderlich erfolgt die Kontaktaufnahme mit den ambulant behandelnden
Arztinnen/Arzten. Im Rahmen der klinischen Vorstellung wird auch der Kontakt zur Klinik fir
Kinder- und Jugendmedizin und der Sozialberatung hergestellt. Es erfolgt die Information

uber das Bielfelder Kooperationsprojekt.

Die Betreuung und Behandlung aller Schwangerschaftskomplikationen ist in unserem Peri-
natalzentrum moglich. Eine erforderliche Substitutionstherapie wird in Kooperation mit der
Klinik fir Abhangigkeitserkrankungen fortgefuhrt oder eingeleitet.

Die Betreuung im Wochenbett umfasst alle wesentlichen Aspekte des frihen Wochenbettes.
Sofern das Stillen méglich ist, unterstiitzen wir die Wochnerin. Bei der Kontaktaufnahme zu

einer betreuenden Hebamme sind wir behilflich.
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8.1.3 Kilinik fur Kinder- und Jugendmedizin

In der Klinik fur Kinder- und Jugendmedizin ist im Rahmen der neonatologischen Abteilung
des Hauses seit Jahren ein konzeptionelles, standardisiertes Management zur Behandlung
Neugeborener von drogenabhéangigen Mittern etabliert.

Gemeinsam mit dem integrierten Sozialpadiatrischen Zentrum gewébhrleistet die Klinik fur
Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen dieses Behandlungskonzepts durch die verschiede-
nen beteiligten Berufsgruppen die

e vorgeburtliche Aufklarung und Beratung betroffener werdender Miitter und Eltern

e standardisierte Diagnostik und Therapie des kindlichen Drogenentzugs

¢ infektiologische sowie metabolische Diagnostik, Behandlung und Prophylaxe

e psychosoziale Elternberatung

e Planung und Umsetzung individueller Hilfsangebote

e Einbeziehung und Anleitung der Eltern in Babypflege, Handling und Ernahrung

e Einleitung und Durchfuhrung einer sozialpadiatrischen Nachsorge und Begleitung
der kindlichen Entwicklung

¢ Physiotherapie

¢ Monitorversorgung und Anleitung der Eltern in die MalRnhahmen der Sauglingsreani-

mation.

Die individuelle Betreuung der Patienten und ihrer Eltern ist getragen von Respekt und Em-
pathie. Offenheit und Vorurteilslosigkeit im Umgang mit Betroffenen sowie Transparenz un-
seres Denkens und Handelns sind fur uns selbstverstandlich.

Die medizinische Behandlung des Kindes erfolgt nach seinen individuellen Bedurfnissen
unter Berucksichtigung und Umsetzung aktueller und evidenz-basierter wissenschaftlicher
Erkenntnisse.

Unser Ziel ist die Entlassung des Kindes in die elterliche Obhut und die Motivation der Eltern
zur Erlangung von Kompetenzen und der Ubernahme von Verantwortung.

Oberste Maxime unserer Téatigkeiten ist das Wohl des Kindes.
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8.2 Drogenberatung e.V. Bielefeld mit der Fachstelle fir Suchtvorbeugung

Die Drogenberatung e.V. Bielefeld hat sich seit ihrer Griindung Anfang der 70er Jahre die
ambulante und stationare Arbeit mit drogenabhéangigen/- konsumierenden Menschen und
deren Angehdrigen im Bielefelder Raum zum Ziel gesetzt.

Aufbau und inhaltliche Gestaltung der verschiedenen Arbeitsfelder stehen im direkten Zu-
sammenhang mit Entwicklung und Verlauf der bundesweiten Drogenproblematik und Dro-
genpolitik.

Drogenkonsum, -missbauch und —abhangigkeit kénnen nicht ausschliellich individualisiert
betrachtet werden. Immer sind komplexe soziale Systeme (Familie, Umfeld, Gesellschaft)
miteinbezogen, mitgeschédigt und/oder entstehungsgeschichtlich mitverantwortlich. Das
erfordert die Bereitstellung eines differenzierten, phasenspezifischen und individuellen Bera-
tungs- und Betreuungsangebotes sowie die konstruktive Einmischung in bestehende gesell-
schaftliche und sozialpolitische Strukturen.

Das Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungskonzept der Drogenberatung e.V. Bielefeld
beruht grundsatzlich auf den Pramissen Akzeptanz, Empathie, Freiwilligkeit und Selbstbe-

stimmung.

Seit 1994 ubernimmt die Fachstelle fiir Suchtvorbeugung der Drogenberatung e.V. die Pra-
ventionsarbeit in Bielefeld, insbesondere in den Arbeitsfeldern Kindergarten, Schule, Ju-
gendarbeit, Ausbildung und Beruf.

Die Angebotsskala der Drogenberatung e.V. reicht von Beratung Uber Vermittlung in aus-
stiegsorientierte oder suchtbegleitende MaRnahmen bis hin zu MaRnahmen der beruflichen
Reintegration.

In der Beratungs- und Fachstellenarbeit des Vereins, wird ein besonderes Augenmerk auf
die Lebenssituation drogenkonsumierender schwangerer Frauen sowie auf Kinder, deren

Eltern/ Mitter drogenabhangig sind, gelegt.

Diese Zielgruppe erfahrt kaum Akzeptanz und Wertschatzung in der Offentlichkeit.

Der individuelle Lebenshintergrund und die aktuelle Lebenserfahrung der Betroffenen wer-
den in die Sichtweise der Arbeit einbezogen; ihnen wird auch durch frauenspezifische Ange-
bote Gewicht und Raum gegeben.

Das Ziel ist, die betroffene Klientel zu unterstiitzen, die Verantwortung fir sich selbst und
ihre Kinder zu Gbernehmen.

Bei allen Interventionen geht es um eine Abwéagung und Umsetzung des bestmdéglichen We-

ges zur Stabilisierung und zum Wohlergehen von Eltern und deren Kinder.
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8.3 Verein Lebensrdume e.V. Verein fir Betreutes Wohnen und sozialpadiatrische
Hilfen in Bielefeld

Der Verein Lebensrdume e.V. versteht sich als integraler verantwortlicher Bestandteil im
Aufbau erforderlicher und angemessener gemeindepsychiatrischer Hilfen fir Bielefelder Bir-
ger, die diese aufgrund einer psychischen oder Suchterkrankung benétigen. Der Verein be-
teiligt sich deshalb an den Gemeindepsychiatrischen Initiativen, die den genannten Zwecken

dienen.

Klienten

Die konkrete Arbeit mit psychisch kranken - und abhangigkeitskranken Frauen und Mannern
geschieht im Respekt vor der Wirde und Individualitat jedes einzelnen Klienten. Ziel ist die
Begleitung, Forderung und Unterstitzung in der Wahrnehmung eigenverantwortlicher Aufga-
ben, die zur selbstéandigen Lebensflihrung geeignet sind. In Notféallen und Krisensituationen
kann ein aktives Eingreifen erforderlich sein, um Klienten vor Selbstschadigung, Verwahrlo-
sung und Ruckfallen zu bewahren. Hierzu gehéren umfassende psychosoziale Hilfen mit
nachgehendem und aufsuchendem Charakter. In den Zielvereinbarungen werden fir dro-
genabhangige Eltern, die mit ihren Kindern zusammenleben verbindliche Kooperationen mit
anderen Institutionen festgeschrieben. Bei Ausstieg des Klienten aus der Kooperation wird
ggf. die Betreuung durch Lebensraume e.v tberprift. Die entsprechenden Kooperationspart-

ner werden Uber die Beendigung der Kooperation informiert.

Mitarbeiter

Die Mitarbeiter/innen identifizieren sich mit der Konzeption des Vereins und dem gemeinsam
entwickelten Leitbild. Die Tatigkeit wird in angemessener Ausgewogenheit sowie in professi-
oneller Handlungskompetenz wahrgenommen. Dies betrifft auch die interne gemeinsame
Information und Beratung. Supervision, Fortbildung und kollegialer Austausch sind fester
Bestandteil der Arbeit.
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8.4  Amt fur Jugend und Familie — Jugendamt der Stadt Bielefeld

Gem. § 1 Abs. 1 SGB VIl hat jeder junge Mensch ein Recht auf Foérderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Person-
lichkeit.
Jugendhilfe soll zur Verwirklichung dieses Rechts insbesondere
e junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fordern und dazu bei-
tragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
e Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstitzen,
¢ Kinder und Jugendliche vor Gefahren fiir ihr Wohl schiitzen,
e dazu beitragen, positive Lebensbedingungen fiir junge Menschen und ihre Familien

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Mit dieser allgemeinen Vorschrift sind somit die gesetzlichen Aufgaben des Amtes fur Ju-
gend und Familie — Jugendamtes definiert.

In der Praxis bedeutet dies, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien, aber auch jungen Volljahrigen Information, Beratung und
Unterstitzung in Problem- und Krisensituationen anbieten. Das Jugendamt ist Ansprech-
partner bei innerfamiliaren Problemen, Vermittler zu anderen Diensten und Hilfsangeboten
und leitet Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ein.

Dabei verfolgt das Jugendamt einen systemischen Ansatz, der eine ganzheitliche Sichtwei-
se, die Erweiterung von Handlungsoptionen, die Aktivierung eigener Ressourcen und Kom-
petenzen sowie die Erh6hung der Selbsthilfefahigkeit beinhaltet.

Um den o.g. Aufgaben gerecht zu werden, nehmen die Beteiligung der Betroffenen sowie die
Zusammenarbeit mit anderen Tragern der Jugendhilfe, benachbarter Hilfesysteme und sons-
tigen Kooperationspartnern eine zentrale Rolle in der taglichen Arbeit ein.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Gefah-
ren.

Gem. 8§ 8a SGB VIl obliegt dem Jugendamt der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung.
Dieser Schutzauftrag beinhaltet fur die sozialarbeiterischen Fachkrafte des Jugendamtes
immer eine doppelte Aufgabe. Auf der einen Seite geht es darum Hilfe fur das Kind und die
Eltern anzubieten und zu initiieren (und das mdglichst friihzeitig), auf der anderen Seite bei
Kindeswohlgeféahrdung und mangelnder Motivation der Erziehungsberechtigten, Hilfe anzu-
nehmen, auch gegen den Willen der Eltern den Schutz des Kindes sicher zu stellen.
Besondere Bedeutung kommt hier der Einschatzung des Gefahrdungsgrads des Kindes zu,
um nach dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit die geeignete und erforderliche Hilfe um-

zusetzen.
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10. Musterformular zur Entbindung von der Schweigepflicht

Als Personenberechtigte/r bin ich dartber informiert worden, dass eine Kooperationsverein-
barung zwischen den folgenden Einrichtungen in Bielefeld besteht:

e Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH
Drogensprechstunde, Klinik fir Psychiatrie und Psychotherapie
Frauenklinik und Perinatalzentrum
Klinik fir Kinder- und Jugendmedizin
e Drogenberatung e.V. Bielefeld mit der Fachstelle flir Suchtvorbeugung
e Verein Lebensrdume e.V. Verein fir Betreutes Wohnen und sozialpadiatrische Hilfen
in Bielefeld
e Amt fir Jugend und Familie — Jugendamt der Stadt Bielefeld

Diese Kooperation hat zum Ziel, ein dauerhaft gemeinsames Leben von Mutter/Vater/Eltern
und Kind zu unterstitzen und die Zusammenarbeit der Beteiligten fachlich und vertrauensvoll
Zu gestalten.

Fur die Dauer der Betreuung entbinde/n ich/wir die betreuenden Mitarbeiter/innen folgender
Institutionen deshalb gegenseitig von ihrer Schweigepflicht.

] Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH

] Drogensprechstunde der Klinik fur Psychiatrie und Psychotherapie
[] Frauenklinik und Perinatalzentrum

L] Klinik fiir Kinder- und Jugendmedizin

Drogenberatung e.V.

Verein Lebensrdume e.V.

Amt fur Jugend und Familie — Jugendamt der Stadt Bielefeld

1 o

Mir/uns ist bekannt, dass sich im Falle einer Kindeswohlgefahrdung auch ohne meine/unsere
Zustimmung die Mitarbeiter/innen der Einrichtungen zum Schutz meines/unseres Kindes
gegenseitig informieren kénnen. Das Kindeswonhl ist durch die in dem Konzept formulierten
Basiskriterien definiert.

Ort, Datum Name, Vorname der Eltern / des Elternteils
des/der Personene
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11. Protokoll Fallkonferenz

Datum und Ort:

Betreff:

Anwesende:

Inhalte der Konferenz:

Vereinbarungen:

Termin Folgekonferenz:

Unterschrift Protokollant:

29



	Kooperationsvereinbarung
	1. Selbstverpflichtung der Kooperationspartner
	2. Kosten
	3. Gegenstand, Verfahren, Umsetzung, Kooperationsgremium
	4. Treffen des Arbeitskreises KiDS&KO
	5. Beginn und Ende der Vereinbarung
	Die Drogenberatung e.V. Bielefeld hat sich seit ihrer Gründung Anfang der 70er Jahre die ambulante und stationäre Arbeit mit drogenabhängigen/- konsumierenden Menschen und deren Angehörigen im Bielefelder Raum zum Ziel gesetzt. 
	Aufbau und inhaltliche Gestaltung der verschiedenen Arbeitsfelder stehen im direkten Zusammenhang mit Entwicklung und Verlauf der bundesweiten Drogenproblematik und Drogenpolitik.
	Drogenkonsum, -missbauch und –abhängigkeit können nicht ausschließlich individualisiert betrachtet werden. Immer sind komplexe soziale Systeme (Familie, Umfeld, Gesellschaft) miteinbezogen, mitgeschädigt und/oder entstehungsgeschichtlich mitverantwortlich. Das erfordert die Bereitstellung eines differenzierten, phasenspezifischen und individuellen Beratungs- und  Betreuungsangebotes sowie die konstruktive Einmischung in bestehende gesellschaftliche und sozialpolitische Strukturen.
	Das Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungskonzept der Drogenberatung e.V. Bielefeld beruht grundsätzlich auf den Prämissen Akzeptanz, Empathie, Freiwilligkeit und Selbstbestimmung.

